
 
Berichtsantrag  
des Abg. van Ooyen (DIE LINKE) und Fraktion 
betreffend Auswirkungen der Schuldenbremse auf den 
hessischen Landeshaushalt 
 
 
 
Die Landesregierung wird ersucht, im Haushaltsausschuss über folgenden 
Gegenstand zu berichten: 
 
1. Welcher Verschuldungsspielraum ergäbe sich  für den Landeshaushalt 

unter der Bedingung eines strukturellen Neuverschuldungsverbotes 
und konjunktureller Verschuldungsmöglichkeiten analog des in der 
Föderalismuskommission II beschlossenen Verfahrens ab 2011 bis 
2020? 

 
2. Welcher Anteil der Verschuldung des in den Jahren 2002 bis 2009 ist 

im Sinne des in der Föderalismuskommission II beschlossenen Ver-
fahrens jeweils als strukturell bzw. konjunkturell verursacht zu be-
zeichnen?  

 
3. Wie hoch liegt die strukturelle Verschuldung des hessischen Landes-

haushaltes  derzeit über der in der Föderalismuskommission verein-
barten neuen Verschuldungsgrenze? 

 
4. In welchen haushaltspolitischen Schritten beabsichtigt die Landesre-

gierung, die Neuverschuldung entsprechend der in der Föderalismus-
kommission II  zu reduzieren?  

 a) Welche grundsätzlichen Spielräume sieht die Landesregierung, 
diese Schritte durch Steigerungen der Einnahmen zu vollziehen, 
und wie bewertet sie in dieser Hinsicht kommende milliarden-
schwere Steuersenkungen?  

 b) Welche grundsätzlichen Spielräume sieht die Landesregierung 
durch Reduzierung der Ausgaben?  

5. Welche Auswirkungen hat die neue Verschuldungsgrenze für die 
Länder auf die kommunalen Finanzbeziehungen und die Höhe des Fi-
nanzausgleichs bzw. der Zahlungen des Landes an die Kommunen?  

 
6. In welchem Umfange müssten ab 2011 Rücklagen im Landesetat für 

neu vorgesehene Tilgungsleistungen gebildet werden?   
 
7. Welcher zusätzliche haushaltspolitische Konsolidierungsbedarf wäre 

in dem Zeitraum 2000 bis 2009 entstanden, hätten die jetzt in der  
Föderalismuskommission II vereinbarten Regelungen der strukturel-
len und konjunkturellen Kreditaufnahmegrenzen in diesen Jahren 
schon gegolten? 

 
8. Sind der Landesregierung die verfassungsrechtlichen Vorbehalte, die 

in der Föderalismuskommission II von den Vertretern der Landtage 
vorgebracht wurden, bekannt und wie nimmt sie dazu Stellung? 
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 30. 11. 2009 
Dem 

Haushaltsausschuss 
überwiesen 

18. Wahlperiode 
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